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3  Der Weg des Betroffenen
In diesem Kapitel wird der strukturierte Ablauf eines 
Betreuungs einsatzes beschrieben, der dem eigentlichen 
Betreuungsplatz vorgelagert sein kann. Die Kenntnis dieser 
u. U. vorgelagerten Aktivitäten des Betreuungsdienstes dient 
dem besseren Verständnis der auf dem Betreuungsplatz ein-
setzenden Maßnahmen.

3.1  Lageentwicklung eines 
Betreuungseinsatzes

Bei einer Räumung werden Betroffene ohne Vorlaufzeit aus 
ihrem gewohnten Lebensumfeld herausgeführt. Es werden 
neben Handgepäck und ein paar persönlichen Wertgegen-
ständen i. d. R. keine weiteren Ge- und Verbrauchs güter mit-
geführt. Je nach Witterung und Tageszeit muss davon aus-
gegangen werden, dass die getragene Kleidung für einen 
längeren Aufenthalt außerhalb der Wohnung oder Arbeits-
stätte unzureichend ausgelegt ist. Verordnete Medikamente 
werden beim spontanen Aufbruch vergessen oder es sind 
seit der letzten Nahrungsaufnahme mehrere Stunden ver-
gangen und Nahrung und Getränke wurden beim Verlassen 
der Wohnung nicht mitgenommen. Der Betreuungsbedarf 
wird voraussichtlich entsprechend hoch sein und muss fol-
gende vordringliche Leistungen bedienen:

˘  guten Informationsfluss über die Lageentwicklung
˘  medizinische Versorgung und Kontaktaufnahme 

mit dem Apothekennotdienst und der Arztnot-
rufzentrale bei Bedarf

˘  qualitativ hochwertige psychologische Unterstüt-
zung zur individuellen Betreuung und Beobach-
tung im weiteren Verlauf
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Abb. 4 ˘ Der Weg des Betroffenen zum Betreuungsplatz

˘  Vorhaltung von Hygieneartikeln und Reinigungs-
möglichkeiten

˘  kurzfristige Ausgabe von Kalt-/Warmverpflegung 
je nach Witterung und Tageszeit

˘  Vorhaltung von Ersatzkleidung (z. B. Trainings anzüge) 
sowie Decken für den kurzfristigen Wärmeerhalt.
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Bei einer Evakuierung mit Vorlaufzeit haben die Betrof-
fenen i. d. R. genügend Möglichkeiten, sich auf die auswär-
tige Unterbringung vorzubereiten. Wenn die Betroffenen 
vorab ausreichend informiert wurden, werden sie ihre per-
sönlichen Hygieneartikel und Medikamente mit sich füh-
ren, der Witterung entsprechend gekleidet sein und sich mit 
ausreichend Speisen und Getränken versorgt haben. Fol-
gende Leistungen wird der Betreuungsdienst in erster Linie 
erbringen müssen:

˘  eine gezielte, ruhige und unmittelbare Weiter-
leitung an den vorbereiteten Bestimmungsort 
(Betreuungsstelle oder Betreuungsplatz)

˘  Ausgabe von Kalt-/Warmgetränken je nach 
Witterung und Tageszeit

˘  Bereitstellung von genügend Parkmöglichkeiten 
für alle Betroffenen, die mit Privatfahrzeugen  
anfahren.

3.2  Anlaufstellen als Vorstufe 
zum Betreuungsplatz

Anlaufstellen sind eine oder mehrere Stellen an der Grenze 
des Gefahrenbereichs, an denen unverletzte Betroffene 
betreuungsdienstlich aufgefangen, gesichtet, informiert, 
ggf. registriert und organisiert in eine Einrichtung des 
Betreuungsdienstes weitergeleitet werden. Diese Stellen 
bilden sich zunächst meist spontan und unstrukturiert ent-
sprechend den Patientenablagen. Strukturen entwickeln 
sich spätestens, wenn fachdienstliche Einsatzkräfte im 
Schadensgebiet eingetroffen sind und nach Rücksprache 
mit der Einsatzleitung bzw. Einsatzabschnittsleitung die 
geeigneten Stellen außerhalb des Gefahrenbereichs erkun-
det und festgelegt haben. 
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Insbesondere bei Einsatzlagen mit Verletzten und Betroffe-
nen (Mischlagen) ist eine enge Abstimmung zwischen den 
rettungs- und sanitätsdienstlichen und den betreuungs-
dienstlichen Fachkräften notwendig. Personen, die bei der 
Sichtung als betroffen eingestuft wurden, können einer 
medizinischen Versorgung bedürfen. Ebenso besteht die 
Möglichkeit, dass Personen, die zunächst an der Patienten-
ablage eintreffen, als unverletzt gesichtet werden und der 
Anlaufstelle zugeführt werden müssen. 

Grundsätzlich gilt, dass Anlaufstellen außerhalb des 
Gefahrenbereichs eingerichtet werden müssen. Sie sollten 
jedoch so nahe am Schadensort eingerichtet werden, dass 
sie fußläufig und ohne Transportmittel erreichbar sind und 
wenig Personal zur Lenkung der Betroffenen binden. Je nach 
Ausdehnung des Schadensgebietes, dem zur Verfügung ste-
henden Raum und der Anzahl der Betroffenen sind mehrere 
Anlaufstellen denkbar. Vordringliche Leistungen, die an der 
Anlaufstelle erbracht werden, sind:

Abb. 5 ˘ Struktur einer Anlaufstelle, ausgelegt für bis zu 
100 Betroffene/h

Kombi (MTW) mit Lautsprecher 1 GrFü + 7 Helfer (0/1/7/8)

Schadensgebiet Betroffene
< 100 / h

2 Helfer
(Team 1)

2 Helfer
(Team 2)

2 Helfer
(Team 3)

1 Gruppenführer
1 Melder
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˘  das Kenntlichmachen der Anlaufstelle für 
Hilfesuchende

˘  das Auffangen der Betroffenen
˘  das Informieren über die weiteren Maßnahmen
˘  das Erkennen der Bedürfnisse und Erwartungen 

der Betroffenen
˘  das Registrieren, sofern die zeitliche Möglichkeit 

besteht
˘  das gezielte Weiterleiten der Betroffenen, begleitet 

von Einsatzkräften.

Für die der Anlaufstelle nachgelagerte Transportbegleitung 
zur Betreuungsstelle oder zum Betreuungsplatz ist zusätzli-
ches Personal erforderlich. Je nach Transportart und -kapa-
zität sowie Verfassung der Betroffenen werden mindestens 
zwei bis vier Einsatzkräfte als Begleitung pro Gruppe Betrof-
fener benötigt. 

3.3  Betreuungsstellen als Vorstufe 
zum Betreuungsplatz

Betreuungsstellen sind Einrichtungen außerhalb des Scha-
densgebietes, in denen unverletzte Betroffene vorüber-
gehend betreuungsdienstlich versorgt (Witterungsschutz, 
Verpflegung, Information, soziale Betreuung mit dem Ange-
bot an psychologischer Unterstützung) und je nach Lageent-
wicklung von dort zu Betreuungsplätzen gebracht oder 
nach Hause entlassen werden. Geeignete Örtlichkeiten für 
die Einrichtung einer Betreuungsstelle können kurzfris-
tig beziehbare Räume wie Gemeindesäle, Turn- oder Mehr-
zweckhallen, öffentliche Gebäude, Versammlungs stätten 
etc. sein. Es können aber auch nahe gelegene, eingegrenzte 
Parkräume vor Einkaufszentren sein. 
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Abb. 6 ˘ Struktur einer Betreuungsstelle, ausgelegt für bis 
zu 100 Betroffene

Kombi (Führung und Reg./Information) 

Gerätewagen (soz. Betreuung/Unterkunft)

alternativ Kombi mit Anhänger (soz. Betreuung/Unterkunft)

1 GrFü / 1 TrFü / 5 Helfer (0/2/4/6)

1 TrFü / 5 Helfer (0/1/5/6)

Kombi (Verpflegung) 1 TrFü / 2 Helfer (0/1/2/3)

KTW / alternativ RTW (med. Versorgung) Besatzung (0/0/2/2)

Betroffene,  
aus Schadensgebiet
oder Anlaufstelle
kommend

1 GrFü + 1 Helfer als Melder
zur Führung der Betreuungsstelle

1 TrFü + 3 Helfer zur Regis -
trierung und Information

1 TrFü + 5 Helfer zur
soz. Betreuung

1 TrFü + 2 Helfer zur 
Verpflegungszubereitung  
und Ausgabe

1 KTW/RTW Besatzung zur
medizinischen Versorgung
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Diese müssen allerdings überschaubar sein. Zu erbringende 
Leistungen in der Betreuungsstelle sind:

˘  die Bereitstellung von Parkmöglichkeiten
˘  die Bereitstellung von Aufenthaltsbereichen
˘  die Information und Registrierung der Betroffenen
˘  die Bereitstellung einer sanitätsdienstlichen 

Versorgung
˘  die Bereitstellung von psychologischer Unterstützung
˘  die Ausgabe von Kalt- und Warmverpflegung sowie 

Getränken je nach Witterung und Tageszeit.

Spätestens dann, wenn Betroffene betreuungsdienstliche 
Leistungen in Anspruch nehmen, muss die Registrierung, 
also die Erfassung von Personalien, einsetzen. Dadurch 
werden die Arbeit der behördlichen Personenauskunfts-
stelle und der Einsatzabschnitt Ermittlungen der Polizei 
unterstützt (Vermisstensuche) sowie Nachweise für die 
spätere Abrechnung der erbrachten Leistungen gegenüber 
der alarmierenden bzw. beauftragenden Stelle und eventu-
ellen Kostenträgern (Rechts- und Versicherungsansprüche) 
erbracht.
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4  Liegenschaften für 
Betreuungsplätze

In diesem Kapitel werden die Anforderungen an eine Lie-
genschaft beschrieben, die als Betreuungsplatz genutzt wer-
den soll. Die Auswahl einer Liegenschaft, deren Erkundung 
und die Auswertung werden mit praxisnahen Empfehlun-
gen vorgestellt. Zudem werden Hintergrundinformationen 
für die Vorbereitung eines Gesprächs zwischen zustän diger 
Verwaltungsbehörde und den ausführenden Hilfsorgani-
sationen sowie für die Einbindung in die behördlichen 
Gefahrenabwehrpläne gegeben. 

4.1  Anforderungen an eine Liegenschaft

Wie in Kapitel 2 ausgeführt, werden auf dem Betreuungs-
platz die vordringlichen Leistungen im Rahmen der Sofort-
hilfe für Betroffene sichergestellt. Während die Anlaufstelle 
und die Betreuungsstelle (s. Kap. 3.2 und 3.3) nahezu an 
jeder geeigneten Straßenecke oder auf einem Parkplatz 
kurzfristig und ohne großen logistischen Aufwand sicher-
gestellt werden können, bedarf die Einrichtung und der 
Betrieb eines Betreuungsplatzes in einer Liegenschaft 
erheblicher Vorarbeit. Ein scheinbar geeignetes Gebäude 
und dessen Umfeld sind im Alltag für ihre eigene, also völlig 
andere Funktion ausgelegt (z. B. Schulen, Turn- und Mehr-
zweckhallen). Die Liegenschaften müssen für eine betreu-
ungsdienstliche Nutzung erst umfunktioniert werden.

Grundsätzlich gilt: Für die Bewältigung aller Scha-
densereignisse in einer Kommune ist der Hauptverwal-
tungsbeamte, vertreten durch den behördlich bestimmten 
Einsatzleiter, verantwortlich. Dieser Umstand ist entschei-
dend für den Zugriff auf die Liegenschaften, die für einen 
Betreuungsplatz ausgewählt werden sollen. 
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Schulen und andere für diesen Zweck geeignete öffent-
liche Mehrzweckeinrichtungen sind entweder unmittelba-
rer Bestandteil der eigenen oder einer nächsthöheren Ver-
waltungsebene. Für deren Nutzung sind lediglich behörden-
interne Absprachen oder Anweisungen notwendig. Auch 
die Nutzung von geeigneten privaten Liegenschaften kann 
ggf. in Betracht gezogen werden. Ihre Inanspruchnahme, 
insbesondere ein Betretungsrecht für Zwecke der Erkun-
dung, für Übungszwecke oder zur Vorbereitung auf einen 
Einsatzfall, ist jedoch auf die Zustimmung des Besitzers 
angewiesen bzw. müsste im Zweifelsfall erst ordnungsbe-
hördlich erzwungen werden.

Zur Festlegung von Betreuungsplätzen und deren Ein-
bindung in die behördliche Gefahrenabwehrplanung 
sollte zunächst ein Abstimmungsgespräch zwischen der 
zuständigen Gefahrenabwehr- bzw. Katastrophenschutz-
behörde und den betreuungsdienstlichen Fachkräften aus 
den Hilfsorganisationen geführt werden. Erstes Ergebnis 
wird eine Liste der möglichen Liegenschaften sein, die für 
die Einrichtung eines Betreuungsplatzes in Betracht kom-
men. Folgende Leitkriterien sind bei der Standortauswahl 
zu beachten:

˘  räumlich gleichmäßige Verteilung der Liegen-
schaften in den Verwaltungseinheiten (Flächen-
kreise)

˘  Verteilung der Liegenschaften in Relation zur 
Bevölkerungsdichte (Ballungsgebiete und größere 
Städte)

˘  Verteilung der Liegenschaften entsprechend der 
Gefahrenpotenziale (Wohngebiete am Rande von 
Industrieanlagen und Objekten, die als kritische 
Infrastruktur beschrieben werden). 
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Für die Ermittlung der in einer Verwaltungseinheit benötig-
ten Liegenschaften ist entsprechend den bisherigen Über-
legungen davon auszugehen, dass für 3 % der Bevölkerung 
die Unterbringung für den eigenen Zuständigkeitsbereich 
planerisch vorzubereiten ist. Dies kann für einen gewissen 
Anteil im Rahmen des Solidaritätsprinzips ggf. unter Ein-
beziehung der Ressourcen der unmittelbar benachbarten 
Kommunen geschehen. Für mindestens 1 % der Bevölke-
rung ist die Unterbringung innerhalb des eigenen Zustän-
digkeitsbereichs organisatorisch sicherzustellen. Das bedeu-
tet, dass eine Stadt mit 80 000 Einwohnern rechnerisch für 
800 Personen, ein Kreis mit 280 000 Einwohnern über sein 
Kreisgebiet verteilt eine Unterbringung von 2 800 Personen 
in Betreuungsplätzen organisatorisch sicherstellen sollte.

Dies ist selbstverständlich nur ein theoretischer Anhalts-
punkt, der abhängig von den zuvor genannten drei Leitkri-
terien relativiert werden muss. Sofern Gemeinden inner-
halb einer Verwaltungseinheit sehr weit auseinander liegen 
oder die Anzahl der Wohngebiete, die durch Industrieanla-
gen gefährdet sein könnten, entsprechend hoch ist, müssen 
mehrere Liegenschaften eingeplant werden. Diese Entschei-
dung obliegt dem zuständigen Hauptverwaltungsbeamten, 
der jedoch durch die Hilfsorganisationen beraten werden 
kann. Die vorgeschlagenen Liegenschaften für Betreuungs-
plätze müssen in einem weiteren Schritt erkundet und bewer-
tet werden. Die Ergebnisse aus Erkundung und Bewertung 
gehen wieder in die Planungsrunde der zuständigen Verwal-
tungsbehörde und schließlich in die behördlichen Gefahren-
abwehrpläne ein.
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4.2  Merkmale geeigneter Liegenschaften

Für die Einrichtung eines Betreuungsplatzes eignen sich 
öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Turn- bzw. Mehr-
zweckhallen. Vordringlich sollte die Aufmerksamkeit auf 
Schulen liegen, da diese durch ihre Bauform über eine große 
Anzahl baugleicher (Klassen-)Räume und weitere Funktions- 
und Versammlungsräume verfügen. Mobiliar und wichtige 
Infrastruktur sind vorhanden und nutzbar, Brandschutz-
maßnahmen wie beispielsweise Flucht- und Rettungswege, 
Anzahl und Standort der Feuerlöscher, Zufahrten für Ret-
tungsmittel etc. sind bereits festgelegt.

Grundsätzlich sind auch Turn- und Mehrzweckhallen 
geeignet, jedoch weniger zu empfehlen. Hier fehlt es vor Ort 
an Mobiliar und räumlichen Abtrennungen. Der Sportboden-
belag lässt häufig das Betreten mit Straßenschuhen nicht zu. 
Um Beschädigungen zu vermeiden, muss ein Schutz belag 
verlegt werden. Sanitäranlagen und auch der Platzbedarf 
reichen regulär nur für etwa 250 Betroffene aus, da eine her-

Abb. 7 ˘ Ruhe- und Aufenthaltsraum eingerichtet in einem 
Klassenraum. Innenraumaufteilung (vorhandenes Mobiliar) 
muss neu angeordnet werden, jedoch ist eine partielle Auftei-
lung der Betroffenen im Sinne einer Privatssphäre und einer 
Familienzusammenlegung möglich.
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5.4  Soziale Betreuung

Der Funktionsbereich Soziale Betreuung ist das Herzstück 
des Betreuungsplatzes. Hier werden die Leistungen umge-
setzt, die dem Betroffenen unmittelbar dienen: Herstellung 
der Unterbringungsmöglichkeiten mit Ruhe- und Aufent-
haltszonen, Betreuung der unverletzten Betroffenen inklu-
sive der Psychosozialen Notfallversorgung, Versorgung mit 
Verpflegung, Ver- und Gebrauchsgegenständen sowie Hygi-
eneartikeln. Dieser Bereich ist zu vergleichen mit dem Kern-
geschäft eines Hotelbetriebs – den Zimmern, dem Service 
und der Küche. Im Bereich Soziale Betreuung sind vorrangig 
Kräfte mit einer betreuungsdienstlichen Ausbildung ein-
zusetzen. Diese Einsatzkräfte sollten im Idealfall zusätzlich 
über eine Grundausbildung der Psychosozialen Notfallver-
sorgung verfügen, da sie unmittelbar mit der Not und den 
Sorgen der betroffenen Menschen in Berührung kommen, 
nachdem diese aus ihrer gewohnten Umgebung herausge-
rissen wurden, und sich erst hier auf dem Betreuungsplatz 
entscheidet, wie es für die Betroffenen weitergeht. Ferner 
müssen diejenigen Einsatzkräfte, die Verpflegungsausgabe-
stellen betreiben, nach dem geltenden Infektionsschutzge-
setz unterwiesen sein.

Da das Personal in diesem Funktionsbereich im Schicht-
betrieb über viele Stunden direkt in Kontakt mit den Betrof-
fenen steht, sind separate Rückzugsmöglichkeiten mit 
Ruhe- und Aufenthaltsraum für diese Kräfte unerlässlich 
(Eigensicherung). 

Der Funktionsbereich Soziale Betreuung bewirtschaf-
tet zudem die in der Liegenschaft für die Betroffenen her-
gerichteten Räume. In einem Raum von 60 bis 70 m2 Größe 
können sich entweder 30 bis 35 Betroffene aufhalten oder 
12 bis 15 Betroffene auf Liegemöglichkeiten ausruhen. Ein 
separater kleinerer Rückzugsraum für Einzelgespräche 
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sollte angeboten werden. Hier können Betroffene das Ange-
bot wahrnehmen, ihre Bedürfnisse und Sorgen in einem 
geschützten Bereich auszusprechen. 

Im Aufenthaltsbereich werden Getränke ausgegeben. 
Auch die Ausgabe von Verpflegung und Gegenständen des 
täglichen Bedarfs kann dort stattfinden. 

Je nach Witterung kann auch das Außengelände genutzt 
werden. Häufig finden sich auf Pausenhöfen von Schu-
len Freizeitangebote, die den Aufenthalt für die Betroffe-
nen jeder Altersgruppe abwechslungsreicher gestalten. 
Die Erfahrung hat gezeigt: Betroffene, die verpflegt sind 
und Bewegungsmöglichkeiten nutzen, sind leichter zu len-
ken, und die Atmosphäre ist ruhiger, als wenn solche Ange-
bote nicht zur Verfügung stehen. Hier spielt der psychische 
Aspekt eine entscheidende Rolle.

Körperliche Existenzbedürfnisse
Freiheit, Atmung, Schlaf, Nahrung, 

Gesundheit, Wohnraum etc.

Sicherheit
Recht und Ordnung, Schutz vor Gefahren, 

fester Arbeitsplatz, Absicherung etc.

Soziale Beziehungen
Familie, Freundeskreis, 

Intimität, Kommunikation etc.

soz. Wertschätzung
Status, Respekt, 

Anerkennung etc.

Selbst-
verwirk-
lichung

Abb. 11 ˘ Die Bedürfnishierarchie nach Maslow, auch als 
Bedürfnispyramide bekannt, beschreibt die Rangfolge der 
Bedürfnisse des Menschen. Hat dieser eine Stufe erreicht 
bzw. ein Bedürfnis befriedigt, entsteht die Motivation, 
Bedürfnisse der nächsthöheren Stufe zu befriedigen.  
Die zu erbringenden Primärleistungen des Betreuungs-
platzes lassen sich aus diesem Modell ableiten. 
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Die Leistungsbeschreibung des Funktionsbereichs Soziale 
Betreuung stellt sich wie folgt dar:

˘  Einrichtung und Betrieb der Aufenthaltszonen 
mit den vorhandenen Tischen und Stühlen der 
Klassenräume

˘  Einrichtung und Betrieb der Ruhezonen mittels 
mitgebrachter Liegemöglichkeiten: Schaumstoff-
matten, Luftmatratzen, Feldbetten, Disc-O-Betten®

˘  Bevorratung und Ausgabe von mitgebrachten 
Ver- und Gebrauchsgütern, insbesondere Hygie-
neartikeln, Wechselkleidung etc.

˘  Einrichtung und Betrieb von Verpflegungsaus-
gabestellen (geltendes Infektionsschutzgesetz 
beachten)

˘  Einrichtung und Betrieb eines Raums für Einzel-
gespräche im Rahmen der psychosozialen Unter-
stützung.

Bei der Einrichtung der Aufenthalts- und Ruhezonen sollte 
die vorhandene Möblierung in den jeweiligen Räumen ver-
bleiben und bestmöglich genutzt werden. In jedem Fall 
müssen die von den zuständigen Brandschutzdienststellen 
im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes getroffenen 
Festlegungen weiterhin gewährleistet sein. Es dürfen sich 

Tab. 2 ˘ Anzahl und Qualifikation der 
Einsatzkräfte für Aufenthalts- und Ruhezonen

Funktion je Klassenraum (60 – 70 m2)

Aufenthaltszone 30 – 35 Betroffene zwei Einsatzkräfte, davon mindestens  
eine mit einer PSNV-Grundausbildung

Ruhezone 12 – 15 Betroffene eine Einsatzkraft als »Nachtwache«
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Abb. 12 ˘ Beispiel zur Herrichtung eines Aufenthalts-
raumes in einem Klassenraum von 60 m2 Größe für
etwa 32 Betroffene

Getränke-
ausgabe

Müll-
eimer

Hand-
wasch-
beckenHelfer mit PSNV-

Grundausbildung

Lehrer-
pult

Abb. 13 ˘ Beispiel zur Herrichtung eines Ruheraumes 
in einem Klassenraum von 60 m2 Größe für etwa 12 
Betroffene.

Müll-
eimer

Hand-
wasch-
becken

Lehrer-
pult
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z. B. vorsorglich nicht mehr Personen (Betroffene und Ein-
satzkräfte) in den Räumen aufhalten als vorgesehen, da die 
Breite und Lage von Flucht- und Rettungswegen sowie Art, 
Anzahl und Standorte von Feuerlöschern auf die örtlichen 
Verhältnisse abgestimmt sind. 

In der Aufenthaltszone werden die Tische zu Gruppen 
zusammengestellt. Diese Anordnung nutzt nicht nur den 
Platz optimal aus, sondern fördert die Kommunikation 
unter den Betroffenen. Bei der Anordnung des Mobiliars ist 
darauf zu achten, dass für ausreichend Bewegungsmöglich-
keiten gesorgt ist.

Abbildung 13 verdeutlicht, dass die Stühle jeweils neben 
die Liegemöglichkeiten gestellt werden. Die vorhandenen 
Tische werden teils übereinander an die Wände gestellt, 
keinesfalls jedoch auf den Flur, da die Flure als Flucht- und 
Rettungswege im Brandfall fungieren.

5.5  Verpflegung

Der Funktionsbereich der Verpflegung sichert die komplette 
Versorgung mit Getränken und Speisen für die Betroffenen 
und für die auf dem Betreuungsplatz eingesetzten Kräfte. 
Dabei werden die technischen Aufgaben wie Wasserver-
sorgung, Abwasserentsorgung, Müllbeseitigung, Strom und 
Licht durch den Funktionsbereich Technik bzw. in Koopera-
tion mit diesem umgesetzt (s. Kap. 5.6). Dieser Bereich ist zu 
vergleichen mit der Küche eines Hotelbetriebs. 

Im Bereich Verpflegung wird fachdienstlich ausgebildetes 
Verpflegungspersonal eingesetzt. Die geltende Lebensmit-
telhygieneverordnung ist strikt einzuhalten und das Infekti-
onsschutzgesetz zu beachten. Auch muss mit hoher Sorgfalt 
unbedingt sichergestellt werden, dass durch die Lebensmit-
telzubereitung kein Verpflegungsteilnehmer zu Schaden 
kommt. Der Personalansatz sollte zwei Einsatzkräfte für die 
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7  Ausstattungsempfehlungen
Die nachfolgenden Ausstattungsempfehlungen sind ein 
Anhaltspunkt dafür, welcher Material- und daraus resultie-
rende Logistikaufwand mit der Einrichtung und dem Betrieb 
eines Betreuungsplatzes verbunden sind. Insbesondere für 
den Transport des Materials ist eine Übersicht über Menge 
und Gewicht zwingend notwendig.

7.1  Notwendigkeit der Vorhaltung

Ein Betreuungsplatz ist zunächst dafür ausgelegt, über einen 
Zeitraum von bis zu 24 Stunden die Grundbedürfnisse Wohn-
raum, Wärme, Gesundheit, Schlaf und Nahrung der Betrof-
fenen zu stillen. Um dies zu ermöglichen, bedarf es einer 
geeigneten Liegenschaft als Unterkunft, ausreichenden Füh-
rungs- und Funktionspersonals und des für die Erbringung 
der Leistungen benötigten Materials. 

Folgende Fragen helfen bei der Ermittlung des selbst vor-
zuhaltenden Materials:

˘  Wie viel nutzbares Material (Tische, Stühle, Liege-
möglichkeiten, Trennwände etc.) ist in der zuge-
wiesenen Liegenschaft bereits vorhanden?

˘  Welche verbindlichen und jederzeit aktivierbaren 
Absprachen mit örtlichen Zulieferern (Großküchen, 
Kantinen, Lieferanten für Einwegmaterial etc.) sind 
getroffen?

˘  Welche Forderungen stellt die zuständige KatS-
Behörde hinsichtlich eines autarken Einsatzes im 
Rahmen der überörtlichen Hilfe?
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7.2  Materialbedarf zum Betrieb

Das im Folgenden aufgelistete Material stellt eine Empfeh-
lung für den autarken Betrieb eines Betreuungsplatzes dar. 
Die Zusammenstellung beruht auf Einsatzerfahrungen und 
auf dem betreuungsdienstlichen Grundsatz »Hilfe nach 
dem Maß der Not«. Nur solche Gebrauchs- und Verbrauchs-
güter werden darin verplant, die für die Befriedigung der 
Grundbedürfnisse der Betroffenen sowie für den strukturel-
len Betrieb des Betreuungsplatzes benötigt werden. Dieser 
Ansatz muss ggf. erweitert bzw. aufgestockt werden, wenn 
die Soforthilfe zeitlich überschritten werden sollte und Maß-
nahmen der Übergangshilfe notwendig werden. Lebensmit-
tel für die Zubereitung von Speisen und Getränken sind im 
Folgenden nicht aufgelistet. Da es ratsam ist, auf frische und 
Convenience-Produkte zurückzugreifen, ist der Speiseplan 
abhängig von den Mitteln, die lokal und saisonal zur Verfü-
gung stehen.

Tab. 6 ˘ Funktionsbereich Führung
Artikelbezeichnung und Ausführung BTP 100 BTP 250 BTP 500

Bürokiste mit Inhalt bestehend aus Stiften, Locher, Tacker, 
Büropapier, Aktenordner, Schnellhefter, Klebeband, 
Taschenlampe, Nadeln für Pinnwände etc.

1 1 1

Taschenlampe mit oder ohne Batterie (keine Kerzen o. Ä.) 2 4 6

Aushang (Schild DIN A3) »Führung BTP« 1 1 2

Aushang (Schild DIN A3) »Eintritt nur nach Aufforderung« 1 1 2

Aushang (Schild DIN A3) »Führung Betreuung« - - 1

Aushang (Schild DIN A3) »Führung Logistik« - - 1

Aushang (Schild DIN A3) »Fernmeldebetriebsstelle« - 1 1
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Megafone mit Ersatzbatterien 1 1 2

Sanitätstasche (für die Erste Hilfe vor Ort 1 1 1

Stellwände mit ausreichendem Befestigungsmaterial, 
klappbar, Schreib-/Pinnfläche ca. 100 × 100 cm 2 4 6

Telekommunikationsanlage (DECT-Telefonanlage) ggf. ggf. ggf. 

Tab. 7 ˘ Funktionsbereich Registrierung und Information
Artikelbezeichnung und Ausführung BTP 100 BTP 250 BTP 500

Begleitkarte für Betroffene mit zwei Durchschlägen für EL 
und Suchdienst 110 275 550

Karteikasten DIN A6 für die Durchschläge der Begleit-
karten, Aufschrift »Registriert« 2 3 6

Karteikasten DIN A6 für die Durchschläge der Begleit-
karten, Aufschrift »Suchdienst« 2 3 6

Karteikasten DIN A6 für die Durchschläge der Begleit-
karten, Aufschrift »Vordruck Begleitkarte für Betroffene« 2 3 6

Kugelschreiber mit schwarzer oder blauer Mine 10 25 50

Notizblöcke DIN A4 1 2 3

Meldeblock, Zweifach-Vordruck, DIN A5 1 1 1

Taschenlampe mit oder ohne Batterie (keine Kerzen o. Ä.) 2 4 6

Aushang (Schild DIN A2) »Bitte registrieren Sie sich hier« 1 2 3

Aushang (Schild DIN A2) »Informationen« 1 2 3

Aushang (Schild DIN A2) »Rauchverbot« 1 2 3

Absperrstangen mit Standfüßen 6 12 18

Rolle Absperrband 500 m, alternativ PVC-Gliederketten 1 1 1

Sanitätstasche für die Erste Hilfe vor Ort  
(gemäß DIN 13160) 1 1 1
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